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Studium beruflich qualifizierter Personen ohne Fachhochschulreife 

in Rheinland-Pfalz 

 

I. Rechtsgrundlage: 
 
§ 65 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 21.07.2003 in der jeweils gültigen Fassung; 
Landesverordnung über die unmittelbare Hochschulzugangsberechtigung beruflich qualifizierter 
Personen vom 9.12.2010 (UniStudBV) in der jeweils gültigen Fassung. 
 
II. Voraussetzungen für das Studium an einer Fachhochschule: 
 
1.  Abschluss einer beruflichen Ausbildung mit qualifiziertem Ergebnis und 
2.  im Anschluss Ausübung einer mindestens zweijährigen beruflichen oder vergleichbaren Tä-
tigkeit 
 

� Qualifiziertes Ergebnis: Gesamtnotendurchschnitt aus der Berufsabschlussprüfung und 
dem Abschlusszeugnis der Berufsschule von mindestens 2,5. 

 
� Berufliche oder vergleichbare Tätigkeit: Mindestens 50 % der regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit. Der beruflichen Tätigkeit stehen unter anderem gleich: 
o die selbstständige Führung eines Haushalts mit mindestens einer erziehungs- 

oder pflegebedürftigen Person, 
o eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer 
o ein Jugendfreiwilligendienst. 
o im Fall einer rein schulischen Berufsausbildung, die durch Landesrecht geregelt 

ist, ein einjähriges, der Ausbildung entsprechendes gelenktes Praktikum, das im 
Anschluss an die Ausbildung abzuleisten ist.  

 
Falls diese Voraussetzungen erfüllt sind, liegt eine unmittelbare und nicht fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung für Fachhochschulen in Rheinland-Pfalz vor. Nicht fach-
gebunden heißt, es ist kein inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Ausbildung und dem Stu-
dium erforderlich (Achtung: Dies gilt nicht für ein Universitätsstudium!). 
 
Für Personen, die eine berufliche Weiterbildung durch eine Meisterprüfung nach den §§ 45, 51 
a und 122 der Handwerksordnung oder eine vergleichbare Prüfung abgeschlossen haben, ent-
fallen die unter den Ziffern 1 und 2 genannten Voraussetzungen. Sie erhalten eine unmittelbare 
und ebenfalls nicht fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung für Fachhochschu-
len in Rheinland-Pfalz. 

 

I N F O R M A T I O N S B L A T T  
 
An alle 
Interessenten an einem Studium 
für beruflich qualifizierte Personen 
ohne Fachhochschulreife 
 

Erenburgerstraße 19, 67549 Worms 
http://www.fh-worms.de 
 

Studiensekretariat 
Tel.:  06241/509-180 
E-Mail:  studiens@fh-worms.de 
 

Zentrale Studienberatung 
Frau Seiffert 
Tel.: 06241/509-276 
E-Mail: seiffert@fh-worms.de 
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Nähere Informationen können der o. g. Landesverordnung UniStudBV entnommen werden. 
 
III. Bewerbungsverfahren 
 
Zulassungsanträge finden Sie unter www.fh-worms.de -> Studium -> Bewerbung 
 
Bewerbungsfrist für das Wintersemester:  15. Juli 
Bewerbungsfrist für das Sommersemester:  15. Januar  
 
Beruflich qualifizierte Personen unterliegen dem regulären Bewerbungsverfahren, es gibt keine 
eigene Quote. Die Auswahl erfolgt zusammen mit den Bewerberinnen und Bewerbern mit Fach-
hochschulreife nach dem Grad der Qualifikation (Durchschnittsnote, siehe unter II. qualifiziertes 
Ergebnis) und der Wartezeit. Das bedeutet, dass es bei Vorliegen der unter II. genannten Vor-
aussetzungen noch keine Garantie für einen Studienplatz gibt. 
 
IV. Einschreibeverfahren 
 
Im Falle der Zulassung ist vor der Einschreibung eine mündliche Beratung der Fachhoch-
schule zwingend vorgeschrieben; die Beratung muss schriftlich bescheinigt werden. Ansprech-
partner/innen für das Beratungsgespräch sind: 
 
Studiengang Internationale Betriebswirtschaft und Außenwirtschaft 
Frau Kundel,  Tel.: 06241/509-174 
 E-Mail: kundel@fh-worms.de 
 
Studiengänge International Management und Handelsmanagement 
Frau Edinger, Tel.:  06241/509-139 
 E-Mail: edinger@fh-worms.de 
 
Studiengang Steuerlehre 
Frau Neiser, Tel.: 06241/509-111 
 E-Mail: neiser@fh-worms.de 
 
Studiengänge Tourism and Travel Management und Aviation Management 
Herr Kaiser, Tel.: 06241/509-120 
 E-Mail: kaiser@fh-worms.de 
 
Studiengang Informatik 
Herr Prof. Dr. Ruhland Kontakt über Dekanat, siehe unten  
 
Studiengang Wirtschaftsinformatik 
Herr Prof. Dr. Barton Kontakt über Dekanat, siehe unten 
 
Studiengang Kommunikationsinformatik 
Herr Prof. Dr. Thielen Kontakt über Dekanat, siehe unten 
 
Dekanat Fachbereich Informatik Tel.: 06241/509-421 oder 422 
 E-Mail: montino@fh-worms.de 
 oder zaegel@fh-worms.de 
 
Die Studienbewerber sollten berücksichtigen, dass in einer ganzen Reihe von Fächern- nicht nur 
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften- mathematische Grundkenntnisse zum Studium not-
wendig sind.  
Ebenso ist von Bedeutung, dass in vielen Fächern ein Studium ohne Kenntnis mindestens einer 
Fremdsprache, wie z.B. Englisch, nicht sinnvoll und zweckmäßig durchgeführt werden kann. 
 

Wir wünschen Ihrer Bewerbung viel Erfolg! 
Stand August 2011 


